
verteilung für den Fall der Ehescheidung führen wird, sodass
ihm die Anerkennung der Rechtsordnung zu versagen ist.
Abzustellen war dabei auf die individuellen Verhältnisse bei
Vertragsschluss.
Wie das OLG in seiner Begründung zutreffend ausführt, war
vorliegend eine nicht hinnehmbare einseitige Belastung der
Ehefrau gegeben. Dies führt in der Regel dazu, dass der
geschlossene Vertrag nach § 139 BGB vollständig nichtig ist.
An seine Stelle treten die gesetzlichen Regelungen. Folge-
richtig hatte das OLG den Parteien auch Gelegenheit gegeben,
sich dazu zu erklären, ob sie – bis auf den Versorgungsaus-
gleich – im Übrigen an dem Inhalt des Vertrages festhalten
wollen, was beide ausdrücklich bejaht hatten. Andernfalls
hätten die Scheidungsfolgen wegen der Nichtigkeit des Ver-
trages neu geregelt werden müssen.

Mitgeteilt und kommentiert von Trude-Maria Schick,
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht,

Euskirchen

Festsetzung des Streitwerts der Ehesache auf
2.000 EUR

§ 48 Abs. 2 u. 3 GKG

Bei einer unstreitigen, einfachen Scheidungssache kann
der Mindeststreitwert angesetzt werden, auch wenn das
in drei Monaten erzielte Nettoeinkommen der Parteien
hçher ist.

OLG Stuttgart, Beschl. v. 15.12.2005 – 18 WF 207/05 (AG
Albstadt)

Gründe: Die Rechtsmittel der Parteivertreter sind zulässig
gem. § 32 Abs. 2 RVG i.V.m. § 68 Abs. 1 GKG, in der Sache
jedoch nicht begründet.
Zu Recht hat das AG den Streitwert in der Ehesache lediglich
auf 2.000 EUR festgesetzt.
Die Streitwertfestsetzung hinsichtlich der Ehescheidung rich-
tet sich nach § 48 Abs. 2 u. 3 GKG, wonach bei einer
Ehesache das in drei Monaten erzielte Nettoeinkommen der
Eheleute einzusetzen ist, jedoch darüber hinaus (wie nach
bisher geltendem Recht) alle Umstände des Einzelfalls, ins-
besondere Umfang und Bedeutung der Sache, Vermögens-
und Einkommensverhältnisse der Parteien nach Ermessen zu
berücksichtigen sind (vgl. Hartmann, Kostengesetz, § 48
GKG Rn 36). Das durch die Eheleute in drei Monaten erzielte
Nettoeinkommen ist danach für die Bemessung des Streit-
wertes nicht allein ausschlaggebend, sondern nur einer von
verschiedenen im Gesetz gem. § 48 Abs. 2 GKG vorgege-
benen Bemessungsmaßstäben.
Die von den Beschwerdeführern zitierte Entscheidung des
BVerfG (AnwBl 2005, 641) besagt nichts Gegenteiliges. Dort
ist lediglich festgehalten, dass nicht schematisch dann der

Mindeststreitwert von 2.000 EUR in Ansatz gebracht werden
kann, wenn beide Seiten Prozesskostenhilfe erhalten haben.
Davon ist auch das Familiengericht ausgegangen, wie sich aus
dem Nichtabhilfebeschluss vom 22.9.2005 ergibt, in dem es
auf die weiteren Vermögens- und Einkommensverhältnisse
der Parteien abgestellt hat. Es war dem Familiengericht nicht
verwehrt, auf die weiteren Gründe des § 48 Abs. 2 GKG bei
der Streitwertfestsetzung Bezug zu nehmen, um bei der Streit-
wertfestsetzung weitere Umstände des Einzelfalls zu berück-
sichtigen. Ein weiterer Umstand des Einzelfalls, der eine
Streitwertfestsetzung unabhängig von § 48 Abs. 3 Satz 1
GKG rechtfertigt, ist der Umstand, dass es sich vorliegend
um ein einfaches Verfahren handelte. Der Scheidungsantrag
ist vom 17.2.2005 und bereits in der ersten Erwiderung vom
19.3.2005 hat der Antragsgegner mitgeteilt, dass dem Schei-
dungsantrag nicht entgegengetreten wird. Das Scheidungsver-
fahren wurde damit unstreitig geführt. Auch unter dem Ge-
sichtspunkt, dass es sich um eine einfache und damit nicht
umfangreiche Scheidungssache handelte, war die Streitwert-
festsetzung mit 2.000 EUR für das Scheidungsverfahren ge-
setzeskonform. Ein Verstoß gegen die Entscheidung des
BVerfG liegt damit nicht vor.

Anmerkung
Die Entscheidung steht in Opposition zu dem neuesten Be-
schluss des BVerfG vom 23.8.2005 – 1 BvR 46/2005, welcher
sich mit dem Unwesen der Streitwertfestsetzung in Ehesachen
befasste, nämlich bei PKH-Fällen generell den Wert mit
2.000 EUR anzusetzen.
Obgleich das BVerfG deutliche Worte in Richtung der Rechts-
pflege gerichtet hat, dass es keinen Gleichlauf zwischen den
Bestimmungen der PKH-Bewilligung und den Bestimmungen
der Streitwertbemessung gibt, obgleich sich das BVerfG deut-
lich dazu äußert, dass das Streitwertrecht (§ 48 GKG) in
Ehesachen keinen Spielraum für die Berücksichtigung der
Vermögensverhältnisse der Parteien aufweist und obgleich das
BVerfG (an Deutlichkeit nicht zu überbieten) artikuliert, dass
die „Doppelverwertung“ der bereits in PKH-Sachen von Ge-
setzes wegen geschaffenen Gebührenabschläge über die
(Anm.: Begrifflichkeit stellt eine Meinungsäußerung des Verf.
dar) „Verniedlichung des Streitwertes“ indirekt die in
Art. 12 GG garantierte Freiheit der Berufsausübung beeinträch-
tigt, kommt das OLG Stuttgart zu einer „Jetzt-erst-recht“-Ent-
scheidung.
Man muss der juristischen Öffentlichkeit, insbesondere der
Anwaltschaft, diese an die Grenze der Rechtsbeugung ge-
hende Auffassung des OLG Stuttgart bekannt machen. Wenn
sich schon ein bundesdeutsches Obergericht nicht mehr an die
Erkenntnisse des Verfassungsgerichts halten will, was soll
man dann noch von den unteren Instanzen erwarten.
Alle Welt weiß zwischenzeitlich, dass die Anwaltschaft der-
zeit von den schwierigsten wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen gebeutelt wird, woran das neue RVG nichts zum
Positiven geändert hat (sondern vielleicht sogar die Ursache
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wurde?), weswegen der Beschluss des BVerfG nicht nur zu
begrüßen, sondern dringend erforderlich war.
Wenn der Gesetzgeber mit § 48 Abs. 2 und 3 GKG ein sich
abgrenzendes Regelwerk geschaffen hat und vornehmlich für
den Fall der Ehescheidung ausdrücklich den Dreimonats-
bezug in den Vordergrund rückte, dann muss sich auch ein
OLG fragen lassen, weshalb die Bedeutung einer Eheschei-
dung hieran einen ausschlaggebenden Stellenwert besitzen
soll (die Bedeutung einer Ehescheidung ist in allen Fällen
gleich und ob sie dadurch bedeutend wird, dass die Ver-
mögensverhältnisse, der Zugewinnausgleich, die Schulden-
regulierung oder last but not least die Sorgerechtsfragen für
die Parteien Bedeutung haben können, diese Frage drückt sich
in anderen Angelegenheiten, Gegenständen und Gegenstands-
werten aus).
Für denjenigen, der sich tagtäglich mit PKH-Scheidungen
herumschlagen muss, dazu noch den größeren Aufwand zu
bewältigen hat, der mit dem PKH-Prüfungsverfahren aus-
gelöst wird (und mit nicht einem einzigen EUR-Cent hono-
riert wird), löst diese Entscheidung des OLG Stuttgart nur
noch rat- und verständnisloses Kopfschütteln aus.

Mitgeteilt und kommentiert von Karl Witopil, Rechtsanwalt,
Albstadt

Anm. der Red.: Gegen die Entscheidung des OLG Stuttgart
ist Verfassungsbeschwerde eingelegt (1 BvR 176/06).
Vgl. BVerfG, Beschl. v. 23.8.2005, FF 2005, 314.

Außerordentliche Beschwerde bei Unt�tigkeit
des Gerichts

§ 29a FGG, § 321a ZPO

1. Eine außerordentliche Beschwerde wegen einer Verlet-
zung rechtlichen Gehçrs ist nach Einf�hrung des § 29a
FGG auch im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit
nicht mehr statthaft.
2. Es bleibt dahingestellt, ob § 29a FGG – ebenso wie
§ 321a ZPO – �ber seinen Wortlaut hinaus nicht nur bei
Gehçrsverletzung, sondern auch bei R�gen, die die Ver-
letzung anderer Verfahrensgrundrechte betreffen, An-
wendung findet.

OLG Zweibr�cken, Beschl. v. 31.5.2005 – 3 W 52/05 (LG
Koblenz)

Aus den Gründen: Die außerordentliche Beschwerde des
Beteiligten zu 1) ist unstatthaft.
1. Dieser nach der früheren Rspr. (vgl. etwa BGHZ 109, 41, 43,
130, 97, 99; BayObLG FGPrax 1999, 160; Thüringer OLG
FGPrax 2000, 251) in Ausnahmefällen gegebene Rechtsbehelf
ist nach der Einfügung des § 29a FGG (BGBl 2004, 3221) auch
im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht mehr statt-
haft. Nach dieser Vorschrift, die über die Verweisung in § 156

Abs. 4 Satz 4 KostO auch vorliegend Anwendung findet, ist das
Verfahren auf Rüge eines durch eine gerichtliche Entscheidung
beschwerten Beteiligten fortzuführen, wenn ein Rechtsmittel
oder eine andere Abänderungsmöglichkeit nicht mehr gegeben
ist (§ 29a Abs. 1 Nr. 1 FGG) und das Gericht den Anspruch
dieses Beteiligten auf rechtliches Gehör in entscheidungserheb-
licher Weise verletzt hat (§ 29a Abs. 1 Nr. 2 FGG). Damit hat
der Gesetzgeber für das Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit eine dem Zivilverfahren entsprechende Regelung
(§ 321a ZPO) geschaffen. Deshalb ist die vom BGH (NJW
2002, 1577 = MDR 2002, 901) zum Zivilverfahren vertretene
Auffassung (vgl. auch OLG Celle ZIP 2002, 2058; KG MDR
2002, 2086), wonach eine Fehlerkorrektur innerhalb der In-
stanz der Eröffnung eines außerordentlichen Rechtsmittels zum
übergeordneten Gericht vorzuziehen ist, auch auf das Verfah-
ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu übertragen (vgl. Senat,
Beschl. v. 2.6.2004 – 3 W 99/04 –; OLG Frankfurt, Beschl. v.
14.5.2003 – 20 W 155/03, zitiert nach juris und BayObLG
MDR 2003, 410; KG FGPrax 2005, 66, jeweils für die Zeit
vor Inkrafttreten des § 29a FGG). Das gebietet die mit der
Einführung der dem § 321a ZPO weitestgehend entsprechen-
den Vorschrift des § 29a FGG zum Ausdruck gekommenen
Intention des Gesetzgebers, auch im Verfahren der freiwilligen
Gerichtsbarkeit ein Abhilfeverfahren bzw. eine Möglichkeit
der Selbstkorrektur der entscheidenden Instanz zu schaffen.
Für den Fall, dass das angerufene Gericht dem Grundrechts-
verstoß nicht abhilft, ist nach der Auffassung des BGH allein
die Verfassungsbeschwerde gegeben (vgl. BGH MDR 2002
a.a.O.).
Auf dieser Grundlage ist eine außerordentliche Beschwerde
wegen einer Verletzung rechtlichen Gehörs im vorliegenden
Verfahren nicht statthaft, weshalb nur das Verfahren vor dem
LG fortgesetzt werden könnte (§ 29a Abs. 1 FGG). Der
Beteiligte zu 1) rügt die Verletzung rechtlichen Gehörs. Die
Entscheidung über die einstweilige Einstellung der Zwangs-
vollstreckung aus der Kostenrechnung ist auch unanfechtbar.
Denn zum einen würde es den Prinzipien der Prozessöko-
nomie und der Verfahrensbeschleunigung zuwiderlaufen,
wenn das Rechtsbeschwerdegericht im Rahmen der Anfech-
tung einer Zwischenentscheidung bereits über die Begründet-
heit der Beschwerde zu befinden hätte (vgl. BGH NJW 1993,
2040 und NJW-RR 1997, 1149; Senat, Beschl. v. 7.1.2003 –
3 W 214/02 –; OLG Frankfurt a.a.O.; Keidel/Kuntze/Winkler/
Sternal, FG, 15. Aufl., § 24 Rn 23, 24; Hartmann, Kostenge-
setze, 32. Aufl., § 156 Rn 32 KostO). Zum anderen hat das LG
die Beschwerde auch nicht gem. § 156 Abs. 2 Satz 2 KostO
zugelassen.
2. Es kann letztlich dahinstehen, ob die Vorschrift des § 29a
FGG – wie § 321a ZPO nach der Rspr. des BGH (NJW 2002,
a.a.O.) – über ihren Wortlaut hinaus nicht nur bei Gehörs-
verletzungen Anwendung findet, sondern auch bei Rügen, die
die Verletzung anderer Verfahrensgrundrechte betreffen.
Denn jedenfalls würden die von dem Beteiligten zu 1) weiter
geltend gemachten Verfahrensverstöße die Zulassung des
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